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Die Grundbücherberichtigung

Wincenty Barczewski 1

1 Lemberg
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·wurde. Die Annahme, daß vordem Privatvermessungen an den in die Sommer
periode fallenden Kanzl�iarbeitstagen anstandlsos und ohne spezielle Genehmigung 
vorgenommen werden konnten, trifft demnach nicht zu, und die Verordnung · be

·deutet keine Neuerung. 
Eine Regelung dieser Angelegenheit, etwa d.erart, daß den Evidenzhaltungs

funktionären gestattet werde, P r i v at v e r m e s s u n g e n  o h n e j e d e . K o n't r o l l e  
u n d  n u r  a n  K a n  z 1 e i - A r b e i t s t a g e n  v o r  z u n e h m e n, ,i s t  d e r g a n z e n  
·s a c h  1 a g e n a c h  a u s  g e H h l o s s e n. Insbesondere is� die ausnahmslose Ver
wendung der in . die Sommerperiode fallenden K a n z l e i - A r b e i t s·t a g e  z u  
P r i v a t v e r m e s s u n g e n n ! c h t  m ö g l i c h, d a  d i e s e  z u �  A 1:1 s fe r t i g u n g· _ 

j e n e r  s c h r i ft l i c h e n  Au s a r b e i t u n g e n  z u  d i e '1 e_n h a b e n, w e l c h e  d u r c h,.. . _ 
d i e A m t s h a n d J u n g e n 'a m  F e 1 d e e r w a c h s e n u n d n i c h t d e r  W i n t e r- " 
p e r  i o d e  v o rb e h a l t e n  s i n  d. -

. . . . - , . . . 

Die Finanzlandesdirektion, welcher übrigens . dermalen in solchen fällen das . 
selbständige Entscheidungsrecht zusteht, wodurch die in der Iliterpell�tion , er- · 
·wä.11nte Immspruchnahme des Finanzministeriums entf�llt, 'vird auch · in  Hinkunft . . . � -die Frage, ob und wann eine Privatvermessung zu. gestatten fat,. in der liberalsteJ;I' 
Weise beurteilen , jedoch pflichtgemäß auch imm.er die für · diese Dienstleistungen 

·in der Vollzugsvorschrift zum Evidenzhaltungsgesetze ausdrücklich gezogenen 
Grenzen wahren müssen. H i e b e i  d ij r ft e  d i e  H e r a n z i e h u n g  v o n  S o n· n
t a g e n  i n  A n b e t r a c h't d e r g r o ß e n  A n z. a.h l  d e r  G e s u c h e u'n d - d e s b e�' 
-d e u t e n d e n U m fa n g e $  d e r  E'v i d e n z h a l t. u q � s g e,s c � ä f� e  a l l e r d i n g � · · :. ·· 1 · , 
:n i c h t  d u r c h a·u s  z u · v e r m e i d e n  s e i n, - i m m e r · a.b e r  a u f  d a s  u n u m- - · ; ·  

-g ä n g l i c h e  M aß e i .n g e s c h r ä n k't b l e i b e n. · 
' -

' 
' . 

E>ie Grurid�Ocherber.ichtigung. 
• Vor einiger Zeit wurde das Gesetz �anktioilie:'t, welches · .die �erich_tigung 

-der bisherigen Grundbücher bez\�eckt: Da jedoch .da� volls�ändige ffypotheken
·Operat aus zwei Teilen besteht, welche . � .  den juridis�en 1T�!l ,oder die Hypothek-. .. 

bücher und die bezüglichen Ge,richtsakte und �· den. t�ch�ischen Teil . oder 4ie· _ ' _  · :  � � 
•Katastral-, bezw. Gtundbüchermappen U1'!fassen --:-, so wirrde · ich eshalb o _ u · � . 

· irgendeine Beurteilung des ersten, juJ'.idischen Teil�s, . und zwar 11tis K9mpet�nz- / 
: 

. 
· 

rücksichten hier einzugehen, vom zweiten Teile, vori de� Katastralmappen SP.rechen;'_ . 
·um darzutun, ob und inwfeferne d!ese_lben .als Unterlage zum regelrec�ten un� ,er� 
-schöpfenden Hypothekarverfahr�n · sich eignen. Do·c� vorerst . ei'1e kurze Erkl.�ning'_ 
·der. A�fnahme.' 

· · 
' , 

Die Aufnahme größerer G�biete sowie ganzer Provinzen· �esteht ) . . aus.: ��-r.:1 
einer Triangulierung und 2. aus �e� , De�il!erlJ!ess�ng. _ - Mit .·dem Ausdruc�e. · .  

· - : ·: 
"Triangulierung bezeichnen wir eine Reihe t)ebe�ejn�nder liegend�r tind miteinander '. .. - . r 
verbundener Dreiecke, deren Winkel ·geJJ!ess�n uhd deren. Seiten · b�rechnet werden : · · 1 '.1, 

. Die ga.nze ati�zuneh�ende Provinz · muß, 'mit �im;m solchen Oreiecksnetze u,mf�ß� . 
· . 

' , werden. 



; 

. ' 
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Die Trian gulierungstheorie dünkt scheinbar leicht zu sein ,  denn sie erfordert 
angeblich nur die Kenntnis der Trigonometrie, welche jeder absoh ierte Gymnasiast 
oder Realschüler . bereits hinter sich hat. Tatsächlich jedoch ist diese Theorie samt 
allen mit ihr verbundenen Akzessorien, Zusätzen und Anmerkungen derart schwer 
und so ermüdend, daß es wenige Techniker gibt, die sich mit ihr gerne befassen. 

Weit schl immer ist es, dalJ die erste erschöpfende, nichts zu wünschen übrig 
lassende Triangulierungstheorie erst um das Jahr 1 800 der berühmte deutsche· 
Mathematiker G a u s s  schuf ; da er seine Werke lateinisch schrieb , so ist es klar, 

daß außer einigen Schülern 'aus den Zeiten seiner Göttingener Professur diese 
Theorie niemand kannte. Erst im Jahre 1 843 erschien das erste Buch auf diesem . 
Gebiete, verfalH von G e r  1 i n  g, einem Schüler von Gauss. Also erst von diesem 
Zeitpunkte an wurde diese \.\ issenschaft der Al lgeme inheit der Techniker zugän g· 

l ieh und auf das soeben erwähnte Datum 1 843 lege ich hier ei nen besonderen. 
Nachdruck.  Denn sobald die Triangulierung der österreichischen 1\lonarchie in der 

Zeit zwischen den Jahren 1820 und 1840 ausgeführt \vurde, d . i .  dazumal ,  als 
die hiezu erforderliche Theorie noch selt�n jemand bekannt war, so kann diese 

, Arbeit nicht als genau anerkannt \Verden, oder, daß die ganze Aufnahme schon 
i n  ihrer Grundidee , i n  ihren Unterlagen erschüttert war. 

Die soeben erwähnte Triangulierung, bestehend aus Dreiecken mit Seiten von 20. 
bis 30 km Länge , eignete sich noch nicht als Grundlage zur Ausführung der Detail
vermessung vo11 Bezirken,  Gemeinden und Parzellen. Demnach wurden noch drei 
weitere engmaschigere Netze angelegt, deren letztes, das Netz vierter Ord_nung 
benannt ,  derart dimensioniert war, daß auf eine jede Sektion der Katastralmappe, 
durchschnittlich drei Punkte fielen. Dieses letzte Netz hatte - ohne die Möglich
k� it der Anlage noch weiterer, näher aneinander liegender Punkte auszuschließen 
- jenen Rahmen, jenes Band von Linien zu bilden, auf deren _Grundlage die 
Detailaufnahme der Parzellen bewirkt werden konnte. Da jedoch die Fehler und · 
Ungenauigkeiten des ersten Netzes durch alle vermittelnden Netze auch auf das . 
letzte Netz übertragen wurden, und von diesem gleichfalls auf die Detailvermes

sung übergingen, so ist es begreiflich , daß eine derart ausgeführte Vermessungs
operation kein Vertrauen einflößen konnte. Dieses Übel war noch nicht das ärgste. 
Die Detailaufnahmen wurden fast gleichzeit ig mit der Triangulierung begonnen,. 
und man führte sie mit unerhörter Eile durch. Infolge eines großen Mangels an 

, qualifizierten Technikern wurde zur Aufnahme jeder geworben, ·der den Mut fand, 
sich Techniker zu nennen. Mit einem Worte es war ein Personal ohne Qualifi-· 
kation und nur mechanisch, schablonenmäßig zur Not für die Arbeiten abgerichtet. ; 
gesegnet seien aber die damaligen absolutistischen Behörden, die - i n  der für 
sie süßen Zurücksetzung Galiziens - zu diesen Tätigkeiten keinen einzigen Polen 
zuließen, wodurch das Odium dieser Pfuscherarbeit auf uns nicht fallen kann. Es 
kann daher nicht verwundern, daß eine mit .solchen Kräften geführte Aufnahme,. 
ihrer Aufgabe nicht entsprechen konnte. 

In Befürchtung der zu bemessen.den Grundsteuern gaben überdies die Bauern 
die Grenzen ihrer Besitze im Felde, insbesondere auf den Wiesen, Weiden urid 
im Gebüsch sehr oft falsch an, kehrten jedoch nach . der bewirkten Aufnahme zu· 
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den ursprünglichen, tatsächlichen Gren_zen zurück ; . . es fand auch da� entgegen
gesetzte !'tatt. Dieser Umstand war indessen für die Regierung ganz. gle!chgi�tig -
und unschädlich, denn um wie viel größrr die Grundfläche bei irgend einer Reali
tät ausgewiesen wurde, umso kleiner wurde sie bei .dere?, Nachbar Qestimmt ; bie
durch erlitt aber die Steuerbemessung ·keinen Nachteil. Ubrigens war dazumal in 
Galizien noch nicht allzuenge, das Land war nicht über\rölkert, Zuschläge zu den 
Zuschlägen der Steuerzuschläge waren auch nicht. bekannt, daher war :der Preis · 
der Grundstücke derart gering, daß an einer regeir�chte_n , Aufnahme un·d genaµen ·

. 

Einzeichnung der Grenzen in den Mappen niemand ein· lnteresse gehabt hat. Zur 
Illustrierung der damaligen Grundpreise führe ith dfo Tatsache an , · daß die au'r ' . . . . . � 

der Anhöhe über der elektrischen Zentralstation gelegene « Topolni�ki'sche> Reali-
tät in Lemberg, welche 5 9  Joch umfaßt; bei de'r Lizitation angeblich um 1 2  S�ch
serln verkauft wurde. - Schließlich hatte diese Aufnahme nur die .Grundsteuer· . 

• 1 � � l 
bemessung zum Zwecke und man wußte nicht davon, daß diesen Mappen die 
Kraft eines Rechtsdl 1kumentes wird später verliehen werden. -

. . ' 

Ähnlich wie die Aufnahme, welche mit sehr el�mentaren Mitteln .bewirkt 
wurde, weil mit dem gegenwärtig aufgelassenen Meßtische, · der zu " seiner Bedie
nung nur die Regel von der Ähnlichkeit der Dreiecke erforderte, hat mail am;h 
die Flächenberechnung der einzelne� rarzellen 

. 
auf eine sehr primitive Weise 

durchgeführt. '. 
Hieraus entspringen die zweierlei Fehler unserer . Katastralmappe� : Aie 

Fehler in der Darstellung der Parzellengrenzen und j e in ?er Fl�cheoberech.nti.ng. 
Wir können ja in Lemberg eine in· der inneren Stadt gelegene Realität nacpwelsen,·· ' .. '. 
deren tatsächliche Fläche: um 90 m 1 größer ist als jene, die ·der Kataster angibt. 

· 

Und das an einer Stelle, wo die Grundstücke ungew.öhnlich teuer !lind. . 
Es ist dies nicht ein vereinzelter Fall ; im Gegenteil, die. Übereiösti�mung, 

des tatsächlichen Standes mit der Mappendarstellung geh�rt z1:1 den Seltenheiten. 
Aus der bisherigen Darstellung erhellt, daß sowohl .die� Anlage· als, auch , ' 

die gegenwärtig beabsichtigte Berichtigung .der· Grun�.bücher a�f eiqer so uµver-
· 

· 

läßlichen Unterlage wie unsere · Katastraloperäte, eine . gänzlich _verfehlt� �ac�� · 

wäre. Einen bösen Willen in Betreff des Eingang zitierten ·Gesetzes kann man 

· hier weder den Anregern noch unserem Parlamente beimessen. · Denn · offenbar· . ' 
waren alle, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben und zweifelsohne: nur .pro 

publico bono gearbeitet haben; allzu einseitig über den Zustan unseres �tasters 
informiert. Doch dies ist noch nicht alles. . 

· 1 
• 

Um das Jahr 1 860 begann man in Galizien die Ei�lpsun·g _der aµ'f den. heq.
schaftlichen Wäldern lastenden Servitute. Man zahlte den· Bau�rn :und Ge�eii;rde� . 
mit Wäldern und nicht mit Geld ; und diese . c Äquivalen.te • · reic�te!l be�onders if?. 
den Karpathenwäldern bis zu .einigen hunderten Joc

_
h. Dama�s entst�nd . eine· ��eh-, .  · 

ffage nach Vermesstingstechnikern, die in Galizi�n. �ar nicht vor�and�n" wareq. 1 
Die Katastral-Evidenzhaltung in ihrer heutigen Ges�lt h?-t noch gar . nicht _bestan

den, die Institution der . autorisierten Ziyiltec]tµiker · �lier, \yelcl.ie al!L G.rund' .des · 

kaiserlichen Patentes auch erst im Jahre 1 860 en�stand un�- iii i?re'! Anfängen 

sich schwac� entwickelte, kQ.npte m.angels an �tgliedern. d�r Nachfr�ge. _'qic�t ge-
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nügen . .Man nahm sohin als Sachverständige zu diesen Kommission�n wahre ·� 
Wundertäter, selbstgebackene Geometer, überhaupt ein Personal auf, dem man 
keine Verantwortung für d ie  Genauigkei t der A�beit au ferlegen kol l nte. Die Folgen 
eines solchen Sachverhaltes brauchen hier nicht gescl 1 i ldert zu werden. l\l an findet 

ja wenige Äquivalente in den Gebirgsgegenden, deren Grenzen in  den Katastral
mappen vorschriftsmäßig dargestellt wären, und die Fläche mi t uem Inhalte des 
Servitutsaktes übereinstimmen würde. Zwar haben sich die Folgen bis heute nicht 
geoffenbart - zehn Joch, weniger oder mehr, daran war weder uer ei nen noch 
der anderen Partei was gelegen - immerhin erübrigt jedoch der Beweis ,  <laß 
die ursprüngliche Katastralaufnahme aus der Zeit  vor dem Jahre 1 850  wichtige 
Veränderungen erlitten hat. 

Um das Jahr 1 870 erfolgte die Reambulierung des Katasters. Dies war die 
E intragung der entstandenen neuen Parzellengrenzen.  Da diese Einzeichnung im 
Rahmen der Uraufnahme stattfand, deshalb war auch die Reambulierung insoweit 
gut, inwieweit der alte Kataster richtig gewesen ist - doch seit mehr als zehn 
Jahren fi ndet fortwährend eine Verschiebung der Parzelle n grenzen statt, welche 
die Vermessungstechniker zur Verzweiflung bringt .  Es ist dies jene V uschiebung 
der Grenzen, die seitens der Bauern offen und wissentlich betrieben wird, die ' ' . 

' entweder in der Prozeßsucht ihren Urspru n g  hat oder i n  dem sich stet& 
vergrößernden Mangel an Boden bei immer wachsender Bevölkerung. Gegen 
\värtig ist es so weit gekommen, daß in sehr vielen Gemeinden in df'r Mappe 
Partien b estehen, welche dem Stande an Ort und Stelle ganz u nähnlich sind unil 
die zur Aufsuchung de� strittigen Grenze ins Dorf fahrende Gerichtskom,!ßission 
steht ratlos da, weil sie in erwünscht naher Umgebung weder Punkte noch Linien 
findet, auf die man sich stützen sollte . Und doch ist es nötig, einen klaren , ent
scheidenden Beschluß zu fällen und mit der Arbeit rasch fertig zu werden , damit 
die Parteien mit Kosten nicht überlastet werden 

Da wir schon auf das Gebiet der Vorwürfe geraten sind, so wird es in  
Ordnung sein, die vorangegangene Beweisführu n g

· 
durch eini��e Beispiele z u  er

härten. Fangen wir bei der Triangulierung an. 
Der sogenannte trigonometrische Nullpunkt für Gal iz ien befindet sich auf 

dem Sandberge (Wysoki Zamek) in Lembt>rg, gegenwärtig durch den Un ionhügel 
zugeschüttet. Da auf dem Hügel jetzt  ein M astbaum aufgestellt ist, so handelt es 
sieh mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Sache darum,· die Mastlage im Ver
hältnisse z11 jener des vom Hügel lverschütteten Nullmarksteines genau zu berechnen . 
Dieser Aufgabe unterzogen sich auch i n  · der Tat drei Institutionen�in Lemberg, 
denen eine vollständ ige Kompetenz in derlei Angelegenheiten zusteht. Da jedoch . 
eine jede di.eser Institutionen sich auf eine jedesmal andere Gruppe trigonometri
scher Pun�te der Umgebung stützte, · so erhielt man infolge der Ungenauigkeit de,r 

- Pu:lkte hinsichtl ich der Lage des Mastes drei, und zwar sehr· bedeutend von ein
�nder abweichende Resultate. Und De1 tungen welch immer einer Art, · die diese 
A ngelegenheit :�u schlichten trachten, halten hier vor der Kritik nicht Stand. 

Es ist- gleichfalls bekannt, daß wir uns sowöht' bei der Aufnahme als auch 
bei der .Einzeichnung irgendeiner neuentstandenen Parzelle in die Mappe, wenig- , 
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stens auf zwei Punkte stützen, welche in der Mappe und auf dem Grundstücke 
vorhanden sind. Wenn alle Umgebungspunkte, die sich auf der Mappe und auf 
dem Grundstücke befinden, richtig sind, alsdann . soll bei unabhängiger Ausführu

'
ng 

einer Aufnahme von einigen anderen Punktpaaren aus die Einzeichnu·ng dieser 
neuen Parzelle nur auf eine und dieselbe Stelle_ und , niemals auf e inige Stellen 
fallen. Unterdessen ist uns eine Realität bekannt, au's deren neuerlicher Aufnahme 
und E inzeichnung erfolgt, wie wenn sie auf der Mappe nicht um einige, sondern 
um mehr als zehn Meter wei ter gegen Norden liegen sollte. Und es kann doch 
nicht ausgeschlossen werden, ,\aß wir bei einer . weiteren · neuerlichen Aufnahme 
Resultate erhalten werden, die in  eine ganz entgegengesetzte Richtung fallen. 
Kehren wir nu1? die Sache unter der Voraussetzung um, , daß ein Strei•. um die · 

Grenzen dieser Realität entsteht, so wird dann ein Sachverständiger die· Grenzen 
hier, 1ier zweite, dritte, zehnte um einige oder noch mehr Meter weiter· oder näher, 
bald ost-, bald westwärts �bestimmen. , In Wien oder Prag, 'Yo 'ein jeder Quadrat
zentimeter teuer 'i st, wäre eine solche Ungewißheit direkt eine Vermogensfrage 
oder die Einbüßung eines nicht unbedeutenden Kapitals� U9d doch sind die Map
pen im Sinne der Verordnung des administrativen Obersten Gerichtshofes vom 
Jahre 1 889 eine gesetzliche, rechtsverbindliche Basis für · Gre·nzbestimmung�n, -
daher das Publikum mit vollem Rechte . von �er Regierung beanspruchen kann, 
daß diese Mappen sorgfältig sind, während das über Grenzfragen 'entscheidende 
Gericht keine Schuld trifft, da es diese Mappen nicht angefertigt hat. Die in Rede 
stehende Besitzung. befindet , sich in Galizien, doch kÖnnen wir hier keine nä.her�n 
Angaben machen, einesteils aus disk.retionären· Gründen, sowie auch deshalb, weil 
wir nicht Anhänger der Hervorrufung kostspieliger, ersch�pfender imd s�hließlic� 
zielloser Prozesse sind. - Dazumal hatte man eine . strittige .Grenze zwischen den 
Grundstücken zweier Bauern kommissionell' zu überprüfen. Bie das Streitobjekt 
umschl ießende Gruppe der, Grundstücke hat die .Gestalt einer langen, j�doch . ' 
schmalen Halbinsel mit Querparzellen gehabt und ' war von drei Seiten .mit Ge- · . 

1 , • 

meindeweiden umgeben. Gleich bei der ersten Orientierung stellte es sich heraus, · ' 

daß ein Bauer den anderen im Gr.undbesitze derart vo� sich trieb, daß diese ganze 
Halbinsel sich um hundert Meter verlängert hat, daher: in1 der Folge eine bestimmte 
Parzelle dort gelegen ist, wo nach dem Kataster nicht des .Besitzers 'erster, 'son
'd ern schon der dritte Nachbar sein, sollte, hingegen lagen diJ etzten aizette�n_.....:..;.;;�"'1 
bereits ihrer Gänze nach auf dem Gemeindegrunde. Bitte sich nun zu �vergegen-' " 
.wärtigen, wieviel Prozesse eine_ s·olche einzige Kommission ver�rsacht . und hier · 
doch der Leiter _ und mit ihm der Sachverständige bes�rebt ist, derar:t vorzugehen, 
damit die Prozesse schon im Keime erstickt und „kostspiel_ige Kommissionen nicht 
zugelassen werden. In diesem ,Falle gelang es der„ Kommission, die Bau�rn zu 
überzeugen, daß die Vermessungsarbeit etwas zu teu�r st�hep wird, überdies - :� , 
daß alle Nachharn an Grun� zu 1viel besitzen" menr als ihnen nach der." Mappe
zukommt ; hernach schlossen die Bauern einen 'Vergleich, die auf dem Grundstü�ke 
bestehende Grenze als rechtsverbindlich anerkennend,' und , die Kommission kehrte . , 

· 

erlei�hterten Herzens in  die . Stadt zurück. (S'cbluß folgt.) 
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Bei feierlichen Anl lissen, z. ß .  Kaiserfesten .  Fro n lei c h nam u. s .  w. sieht man den  

« Herrn Eleven »  und Am tsle i ter meist sei nem Range entsprechen d  neben dem 

j üngsten Steuerpraktikanten einh erschreiten .  
Den Parteien wird wieder i m  dienstlichen Verkehr die Evidenzhal tung un

verständl ich und  bedenkl ich . Es hat näml ich der vorhergegangene Funktionär 
(z. B. in der VI II. R angsklasse) 1 5  K 33 lt für e ine  Privatvermessung im Stand

orte vorgeschrieben und d ieselbe Partei zahlt  für dieselbe Zeit p lötzl ich nur 
2 ]( 77 lt , di ese Arbeit ka1in in ihren Augen gar nichts wert sein,  kostet j a 
doch ein Doppler beim Schuster schon mindestens 3 K. 

Diese Zustände sind die Errun genschaften unseres Memorandums, von dem 

wir nur eine Gesundung und eine Hebung des Ansehens unseres Standes erho fft 
hab en. Aber d ie Folgen sind unverkennbar und unabwendbar. Dieser Nachwuchs, 

der mit Idealen im Herzen , mit  Hoffnung und Schaffenslust in der Brust . in u nsere 
Reihen eintritt , . er sieht sich l eider nur zu bald enttäusch�. Die froh e Arbei ts
freude sinkt in den Jahren endlosen Wartens immer m ehr u n d  vergrämt und 

\ verkümmert seh e n  wir den, der e in  aufopfernder Beamter h�i.tte werden können , 
nun i n  allgemeiner Verdrossenheit  und Gleichgil tigkeit erst seine Laufbahn be
ginnen.  Nach den j etzigen Aussichten gelten nur Da·ntes Worte : · « Alle, . die ihr 

·� 

hier eintretet, lasset jede Hoffnung draußen ,., .  

Die G rundb ücherber ic ht igung .  
(Schluß). 

Der soeben beschriebene Fall gehört zu den sogenannten günst' gen ; hundert
mal ärger i st es, wen1 bei der Suche .nach der Gren;�e ein Teil d·es Grundstückes 
oder sogar eine· ganze Parzelle fehlt, was leich t vorkommt, wenn man erwägt, 

. daß oftmals · der ganze Parze [lenkomplex, der auf feste Objekte , wie z B. alte 
„ ' ' gemauerte · Gebäude, gebahnte Straßen gestützt ist, eine tatsächl iche Brei te besitzt, 

die · kleiner ist als die Katastralbre i te . Was liat aber erst  zu geschehen , wenn eine 
solc�e in  der Natur fehlende. Parzelle mit einem Gelddarlehen belastet ist ? Zwar . 1 

· könnte man · eine solche Parzelle nominell versteirrern doch wo läßt sich em t> ' 
Käufer finden ? 

Solche Fälle, i n  denen das Fehlen von Parzellen sich her.ausstel l t, s ind für 
den Sachverständigen unangen ehm u nd- endigen dami t ,  daß man - irnvieweit dies 
mögl i ch ist -:- den Fehler auf alle �achbarparzelle n verte ilt,  obwohl dies i m  

" Grµnde genPmmen nicht stattfinden sollte. Doch e i n  solcher Vorgang hat seine 
· · . -· mqralische n  Gründe. Es ist bekannt, daß t: nsere Bauern ein bewunderungswürdige� 

Yertrauen .zu unseren Gerichten und zu den Mappen- haben. Dieses Vertrauen zu 
· . . · . untergrabe n  halte ich für nicht angezeigt, denn et.er Er

.
folg kann rin solcher sei n ,  

1� _. ; d.aß die Parteien auf dieser Grundlag� entweder weiter. prozessieren werden und 
, . · "  . , die- Schli�htung dieser Sache wird für den Richter eine schw ierige sein ,  oder was 

noch weit ·schlimmer wäre, d ie Bauern \\;erden Ursache zur Beargwöhnung der 
· · · · Tätigkei t  des Sachverständigen und i n  der Folge der Tätigkeit des Richters' haben: 



- 393 ..;___ 

Das kann leicht zu Unruhen füh ren. Es sind doch Fälle bekannt, daß Bauern , die 
über den Unterschied · zwischen dem tatsächlichen · u nd dem katastralen Bestande 
beleh r t  wurden·, gleich nach dem Weggange der Kommission sogenannte Knüttel
kommissionen auf das Thema der unsicheren Öder verdächtigen Grenzen zusamme n

stel len
. 

und die Sache endet vor dem Strafgerichte . 

In dm obigen Ausführungen b in ich bestrebt gewesen,  die Mängel und die, 
Gebrechen unseres Katasters darzustellen, aus l'f otwendjgkeit der Schwierigkeiten 
bei' der Feststell ung der G renzen gedenkend, da dies� in der Gerichtspraxis so 

- dft ' vorkommen und sich noch zahlreicher aus dem Grunde mehren werden, ·weil 
i n  den letz ten Jahre n  der Preis der Grundstüc.ke immer kräftiger ste!Kt .  Es 1 ist . 

„ angezei � t , noch der Tabularteilungen mit  einigen Worten zu gedenke1Y. 
Setzen wir nun vo�aus, daß die Mappen se l 1 r genau sind, so ist noch der · 

Maßstab der heutigen Mappen nicht entsprechend. Es bestehen ja so scl1male 
Parzellen, daß man weder die Parzellennummer � n och eine neue Linie mehr _ ein
tragen kan n.  Es sollte daher w�nigstens aus diesem Grunde das bisherige Mappen-· 
system durch ein andere s , deutlicheres ersetzt werde�, denn nach einigen Jahren 
end nach den immer we iter reichenden Teilunge n wird die Mappendarstellung nur 

eine dichte Anhäufun g von Linien ohne die mindeste Klarheit bilden. Doch darüber 
weiter unte n  meh r. 

Die R ealitätenteilungen finden gerichtl ich und außergerichtlich stat t .  In dem 
einen sowie im ·anderen Falle · : ist die Dur.chfätlr�ng mit  Ärger verbunden, u . ' zw. 
aus dem Grunde der Ungena_u1gkeiten der Grenien in der Mappe und der Flächen
bere�h:iu ng. A m  besten ist dies durch ein Beispiel zu erkläre n .  Bei einer bestimm· 
ten Teilung hat es sich gezeigt .  daß' die Bauern nur eine einz ige , 2 km la.nge u n d  
nach der Mappe 2 m breite Parzelle besaßen.  A n  O rt u n d  S telle hat e s  sich heraus
gestel l t, daß diese Parzel le 1_1icht zwei ,  so.ndern zwölf Meter breit war und dief.e 
B reite wurde von keinem der beiderseitigen Nachbarn angefochten. Die Teil ung 
- i n  zwei hinsichtl ich der Breite gleiche Hälft�n - war an u nd• für sich eine 
überaus elemen tare Sache. Bezüglich der durch das Evidenzhaltungsgesetz vorge
schriebenen drei Mappen hingegen sollte eille Katastralkopie angefertigt_--we�den , 

in der selbstreden d  kei ne andere, · sondern jene 'zwe.imetr i.ge Breite beizubehalten 
und in der Mi t te die Te1lungsli 11ie zu ziehen wäre. Und doch wäre dies der . " 
Wahrheit nicht entsprechend. Es· war schwer, anders vorzuge , en, enn man müßte ' 

„ · 

die ganze G emeinde revidieren,  um in Erfahrung zu bringer,  von woher je�e 
zwölfmetrige Breite entstammt ; doc.h dieses Unternehmen ist  vorerst nicht im 

1 Ber eiche des gegebenen Falles gelegell' gewesen und dann wer:. könnte die hieraus · 

erwachsenden riesigen Koste n rrsch\\' ingen , · die wenig realen Nutzen, hiefür aber ,, 
sehr viel� Prozesse bringen würden ? Diese Angeiegenheit fand derart ihr End�, 
daß der Sachverständige die Teil ung unterließ. 

Sehr oft wird die Teilu ngsfrage folgendermaUen gestellt : Von einer bestimm- „ 
ten Parzelle, d ie nach dem Kataster 1 000 m'i. umfaßt, sind 500 m" für eine Pärtei · 

„ . / 
auszuscheiden. Selbstverständlich is t  hier die Hälfte gemeint. · Wen n  sohin der 
.Nachdruck auf das Wort c S O O >  gelegt ist, dan n scheidet man jene· geforderte 
Fläche von 5ÖO m2 aus, wonach sich zeigt, daß der übriggebliebene Parzellenrt'st · 
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n icht j00 m 2, sondern nur 4-00 m 2 umfaßt.  Und d a  is t  ein Proze ß  gleich i m  A n 

zuge. Sobald jedoch d i e  Frage derart erklärt wird, daß d i e  Parzelle in zwei gleiche 
Teile zu teilen is t ,  dann . führt man zuerst die Aufn ahme durch und teilt  erst 
hernach ; doch die K ommission wird teuerer u n d  die A usgabe steht sel ten dafür.  
Sollten daher die Mappen eine Unterlage für d ie Grundbücher werden,  dani1 muß 
diese Grundlage, die M appe, ein treues Abbild, eine treue Photographie des tat
säch l ichen Standes sein und von der Wahrhe i t  nicht abweichen, sobald das Ge
richt nur eine einzige Devise ken n t : wahr zu sprechen und wahr zu sein. 

Für jene zah l losen und in A nbetrach t des immer stärker steigenden Preises 
der G ru ndstücke immer empfin dlicher fühlbaren Fehler des Katasters gibt es nur 

· e in  Hei lm i tte l : eine neue Originalaufnah me unserer Provinz und die . Anfertigu ng 
der Mappen n icht im :Maße 1 : 2880 oder i n  dem für neuere Aufnahmen vorge
schriebenen 1 : 2 500, sondern nur im l\laße 1 : 1 000 für 'D orfgemei nden , hingegen 
i n  einem größeren .Maße für Städte und Märkte . Ein anderes M i t tel gibt es nicht.  
Man kann dreist behaupten , daß falls die neuerliche Aufnahme nicht sehr bald 
erfolgt , so werden die heutigen Katastralmappen nur einen imaginären Wert be
sitzen oder zu einem Absurdum herabsinken ; das A nsehen der Grun.dbuchsämter 
aber, die sich au f solche Mappen stützen, wird stark erschüttert werden , was 
ma n doch n icht zulassen darf. 

Das Nachbessern der Mappen einzelner Gemei nden selbst nur i n  dem Rah
men, wie dies das ei ngangs zitierte Gesetz erwähnt, wird nicht nur dem Übel 
nicht steuern , sondern i m  Gegenteil mei ner �le i n u n g  nach noch e ine grö ßere Ver

wirrung anrichte n.  Und hier ha 1 1delt es sich doch um arme , an die  Scholle sehr 
anhängl iche Menschen.  Es ha ndel t s ich darum,  daß man den Bauern unter dem 
Vorwande der Un genau igke i t  der Katastralmappen die i\I ögl ichkei t des Prozes
sierens nicht beibringt, wie es d ie  in den Dörfern grassierenden Winkelberater tun. 
Ein solcher Hemmschuh wäre aber - wie ichs schon obe n ausführte - eine 
neuerliche Aufnahme und der Vermarkungszwang, den wir noch n icht besitzen.  
Die Aufnahme sollte von neuem begonnen werden , äh nlich wie vor 60 Jahren, 
jedoch mit einer � rößeren G enau igkeit u n d  i n einem anderen Maßstabe . 

Eingangs habe ich die Tr iangul ierung erwähnt. Der offizielle Bericht des 
geographischen Institut�s in Wien , betite l t  : • Di e  Ergebnisse der Triangulierungen 
des k. k. militärgeographische n  Institute s »  vom Jahre 1 902 belehrt u ns,  daß die ' 
Tfiangulierung unserer Provinz dem Abschlusse entgegengeht. Es fehlt nur noch 
die annäh�rnd von den Linien Stryj-Dniester-Czeremosz-Ungarn umfa!He Partie. Es 
ist  möglich, daß auch diese Lücke schon ergänzt wurde, dem Begin ne einer Neu
aufnahme steht sohi n  kein Hinde::nis im Wege. 

Daß die vorliegende �rage bisher nur wenig erörtert wurde, darüber soll 
sich niemand wundern . Der G roßgrundbesitzer  denkt n icht daran, wegen einer, 
auch n icht wegen zehn- Ackerparzellen zu prozessieren,  das Volk hingegen begreift 
die Frage noch nicht klar. Es erübrigt noch der Mitt elstand, welcher der Wahrheit 
entsprechend, G rund und Boden nicht besitzt, doch in cien Händen die ganze 
geistige Bewegung hält, sich daher für diese Frage i nteressieren sollte . Doch 
dieser Mittelstand teilt sich eben in der vorliegenden Frage in zwei Lager, in 

' ' 
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J uristen u n d  Techn_iker ;  und wiewohl die Techniker in dieser Frage schon längs t  
hätten das \V o rt ergreifen sollen, so i s t  es mi t  R ücksicht darauf, daß es i m  Ch a

rakter u nserer Gesellschaft l iegt , von Technikern angeregte Fragen mit  Gering
schätzung zu behande ln ,  für die letzteren angezeigter, den von e i Jer anderen S eite 
gegebenen Impu ls abzuwarten . . 1 

Eben dieser Impuls wurde gegenwärtig von einer so mächtigen Institution, 
wie es das Gericht  i st, gegeben .  Unsere Gesellschaft kann sich nur freuen , daß 
das Gericht o ffen erklärt hat, daß die bisherigen Grundbüch.r m<1.ngelhaft sind. 
Und ein  so l ch es . die Mangelhaftigkei t der Grundbücher zugestehendes Gericht 
hat sich n u r  in G al izien gefu n den,  ·sobald das erwähnte Gesetz nur . für unser

. 

Land gegeben wurde. E i n  solcher Sachverhal t bringt dem polnischen Volke und 
u nserem Gerichtswesei1 n u r  e ine  große Ehre ein.  

Davon ü berzeugt,  daß der G roßteil  der Techniker und Juristen mit Bestimmt
heit auf me?ner Seite steht, erlaube ich mfr · zur Anbahnung der das Übel beh.e
benden Schritte e_i nzuladen.  Meinen Artikel schließend, gestatte ich mir noch e ine 
persönl iche Bemerkung u nter der A cl r�sse der « Evidenzhaltung des Katasters • . 

Die obigen Ausführunge n  haben den A nschein ,  wie wenn ich gegen das 
E videnzhal tu ngspersonal auftre ten wii rde. Eine solche Auffassung wäre falsch. Ich 
habe doch schon oben bemerkt ,  daß die Schuld an dem mißlungenen Kataster 
nur die v orherige, alte G enerat ion,  nicht  die h eutige trägt und verwahre mich 
h ier·· nochmals, daß . ich _ weder .e i ne Ursache n�ch die Absicht habe, i rgendjeman
den von den zur Evidenzhaltu ng. des K at�sters gehörenden Kollegen nahezÜtre te� ; 
i m  G egenteil,  ich  füh l e  mich ver pflichtet, das erwähnte Per�onal noch i n  Schutz 
z u  n ehmen.  Dieses kann sogar bei dem beste.n Willen dem bestehenden Übel 
njcht s teuern und d ies einzig n u r. aus dem . .  Verschulden der Ze�tralbehörde·, 
welche Befehle ertei lend, dem i h r  u n ter s te l l ten Evidenzhaltungspersonal die Pflichten 
der Überwachung der Genauigkeit des K atasters auferlegt, daran j edoch nicht 
denken will,  daß aus einem alten zerri ssene_n Zeug nichts neues und ganzes gemacht 
werden kann . Und ü brigens, es sol l te einer der Staatsgeometer versuchen, die Auf
merksamkeit auf 1diese Mängel ZU lenke n, wissen wir es denn nicht, daß er nich ts 
ausrich ten würde u n d  sich selbst vor der:i unfehlbaren Zentralmächten bloßstellen 
könnte. 

L e m b e r g , im Fe bruar 1 907 . TY.incenty Barczewsk/ 
• • 

· • 

Der nun  zum A bschlusse gelangte Artikel ist in getreuer · Übei:setzung �em 
Organ des Lemberger J�gen ieu r- u n d  -Archi tektenvereine� ( Czasopismo tech.n_i czne_• 
(Technische Zeitschrift) Nr� 8/ 1 907 entnommen . Die zu Begin n  der Veröff�ntlichung 
im NO\ emberhefte aus Versehen leider unterlassene Bemer�u n g  ü ber den Ursprung 
der A rbeit hat im Kreise der dem Verein·e näher stehenden Mitglieder in · Beiug 
auf die in mancher H i nsicht nich t einwandfreien A uslassungen und in geodätischer 1 

Richtung groben Verstöße des Verfassers, daher über d ie Wahl diese_s Artikels 
zu l\'l ißdeutungen geführ t . Mit  der Wiedergabe · desselben haben wir aber nur 
bezweckt, d;: rauf hinzuweisen, in welcher Weise - sogar in  e i rier ernsten Fach- · 

zeitschrift über den Katas ter geurtei l t  wird und haben absichtlich ein ige 

, .  
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Monate lang zugewartet, ob denn in der dortländigen Presse von keiner Seite 
eine Entgegnung .kommt, da unseres Wissens dem genannten Vereine auch einige 
K ollegen angehören. Wir halten es für n ich t verfehlt, auch auf die Schattenseiten 
mancher Fachschriftstellerei h inzu weisen, u rn die Kol legen zur Wehr anzuspornen. 
Bleibt diese aus, wie im vorliegenden Falle, dann liegt die Schuld wohl ander-
wärts. D. R. 

Aus dem Abg eord netenhause. 

Der Abgeordnete V iktor S i  1 b e r  e r  und Genossen haben i n  der Sitzu ng , 
des Abgeordnetenhauses am 29 . Oktober d .  J .  an Seine Exzellenz den Herrn 
Ministerpräsidenten eine Interpellation ,  betreffend die Schaffung einheitl icher. Vor
schriften über die Gebühren für Kommissionsreisen der Staatsbeamten, beziehungs
weise Regelung dieser Gebühren entsprechend den geänderten Verhältnissen ein
gebracht .  

Diese Interpellation*) lautet : Hinsichtlich der Vergütung der Reiseau.slagcn 
für außer dem Amtssitze . vorgenommene Amtshandlungen 'des Staatsbeamten ist  
eine ganze Reihe vormärzlicher Verordnungen und Erlässe der einzelnen Ministe
rien und Zentralstel len in Geltung, wodurch einerseits den gegenwärtigen Lohn

verhältnissen nicht annähernd gleichkommende Vergütungen für Fahrgelegenheiten 
Platz grei fen , anderseits einzelne Beamtenkategorien in ganz u ngerechtfertigter 

Weise benachteiligt werden . 
Dieser Zwiespalt offenbart sich am deutl ichsten bei den sogenannten ge

m ischten Kommissionen, wo Beamte, wenn auch gleichen Ranges, auf Grund 
veralteter Vorschriften nicht den gleichen Anspruch auf die Reisekostenvergütung 
genießen. Das eine Kommissionsmitglied erhäl t das c Postrittgel( h ,  ein zweites 
ha

.
t Anspruch auf die « Zivilvorspanngebühr„ ein drittes auf c .Meilengelder > u. s. w .  

und e s  ist daher gar nicht zu verwundern, daß durch derartige ungleiche Reise
gebühren unter den Beamten Unzufriedenheit und Scheelsucht förmlich gezüchtet 
wird. 

D e r V o g e l  w u r d e  a b e r  m i t  d e r  E i n f ü h ru n g  d e r  Z i v i l v o r s p a n n 
g e b Ü h r f ü  r d i e R e  i s e b e w e g u n g e n d e s V e r m e s  s u n g s b e a m  t e n a b g e-

. s c h o s s e n.. Für den Pappenstiel von 32 lt pro Kilometer muß die Beförderung 
dieses Beamten von Gemei�de zu Gemeinde stattfi n den.  Da sich aber in der Ge
meinde niemand findet, der für den meist kaum l K übersteigenden Schundlohn 
einspannt,  zahlt  die Gemeinde regelmäß.ig darauf. Jn Böhmen ist die E inrichtung 
getroffen, daß der Bezirk d iese Aufzahlung leistet. Diese ganz unzureichende 
Gebühr hatte denn auch schon viele Mißhel l igkeiten und Klagen zur: Folge. 

Die Gefertigten stellen daher an Seine Exzellenz den Herrn Ministerpräsi
denten die Anfrage : 

*) Aus mehreren, in der heurigen Session eingebrachten, das Vermessungswesen berübrendeq 

Interpellationen greifen wir Raummangels wegen vorerst diese her;Jils. Der Abdruck· der weiteren 
wird nachfolgen. I 

. .  . . . 


